
4. Senioren: Seniorennetzwerk und gemeinsame Aktivitäten, persönliche 
Betreuung durch den CGM-Seniorenbeauftragten, CGM-Seniorenhotline,
Notfalltelefon mit Wochenendservice, Beratung und Unterstützung
in allen sozialrechtlichen Angelegenheiten, Unterstützungspaket für
Senioren, DGZ-Seite für Senioren.

Mindestbeiträge

Arbeitnehmer und Betriebsräte:
Für Neumitglieder beträgt ab 01.01.20  der monatliche Mindest-
beitrag  €. Dies gilt auch für Neumitglieder, die zuvor Mitglied einer
anderen Gewerkschaft waren.

Monatsbeiträge von Bestandsmitgliedern unter 17 € werden bis zum 
Erreichen dieses Betrags wie folgt erhöht:

a) zum 01.01.2016: um mindestens   3 €
b) zum 01.01.2017: um mindestens   3 €
c) zum 01.01.2018: auf mindestens 17 €.

Beitragsreduzierungen sind ab dem 01.01.2016 nur noch bis zu einem 
Monatsbeitrag von 17 € zulässig. Mitglieder, die einen niedrigeren  
Monatsbeitrag als 17 € bezahlen, können ihren Beitrag nicht reduzieren.

2. Auszubildende:
Der monatliche Mindestbeitrag beträgt ab 01.01.2016: 6 €.

3. Senioren:
Der monatliche Mindestbeitrag beträgt ab 01.01.2016: 8 €.

Mitgliedsbeiträge, die für einen anderen Zeitraum (z. B. quartalsweise oder 
jährlich) entrichtet werden, sind entsprechend zu behandeln.

V. Unterstützungsgrenze

Mitglieder mit geringem Einkommen erhalten einen Beitragsnachlass.

1. Arbeitnehmer und Betriebsräte: Der monatliche Mindestbeitrag beträgt
bei Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit von weniger als

2.250 € brutto: 15 €
2.000 € brutto: 13 €
1.750 € brutto: 11 €
1.500 € brutto:   9 €.

2. Senioren: Der monatliche Mindestbeitrag beträgt bei Einkünften aus 
gesetzlichen, betrieblichen und privaten Renten von weniger als

1.100 € brutto: 6 €.

Die Gewährung des Beitragsnachlasses ist im Januar eines jeden Jahres 
erneut unter Vorlage der Gehaltsabrechnung für Dezember des Vorjahres, 
des aktuellen Rentenbescheids, des aktuellen Einkommensteuerbescheids 
oder gleichermaßen aussagekräftiger Unterlagen bei der zuständigen  
Geschäftsstelle zu beantragen.

VI. Sonstiges / Inkrafttreten

Voraussetzung für die Inanspruchnahme von Einrichtungen der CGM sowie  
aller ihrer Leistungen ist die ordnungsgemäße Entrichtung der in dieser 
Leistungs- und Beitragsordnung ausgewiesenen Mindestbeiträge.

Diese Leistungs- und Beitragsordnung tritt am 01.01.2016 in Kraft und 
ersetzt alle älteren Leistungs- und Beitragsordnungen.

Zweite Beitrags- und Leistungs ordnung der 
Christlichen Gewerkschaft Metall




